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Vertraulich ! 

 

K a b i n e t t s p r o t o k o l l Nr. 131  

 

vom 19. Dezember 1919. 

 

Anwesend Vizekanzler F i n k, die Staatssekretäre E l d e r s c h, Dr. R a m e k und 

H a n u s c h, 

ferner die Unterstaatssekretäre Dr. E i s n e r, G l ö c k e 1, M i k l a s und Dr. R e s c h. 

 

Zugezogen : 

In Vertretung des Staatsamtes f. Äußeres Gesandter I p p e n, 

  Finanzen: Sektionschef Dr. G r i m m, 

.................................................... Verkehrswesen: Sekt.Chef. Ing. F i s c h e r 

in Begleitung des Sektionsrates Dr. K n i e p, sowie 

in Vertretung des Staatssekretärs f. Volksernährung: Sektionschef Dr. Z e d w i t z. 

 

Vorsitz: Vizekanzler F i n k. 

 

Dauer: 11.00 – 11.30. 

 

Reinschrift (4 Seiten), Konzept, stenographische Mitschrift, Entwurf der TO 

 

Inhalt: 

Gesetzentwurf über die Errichtung von Arbeiterkammern. 

 

Beilagen: 

Beilage zum einzigen TO-Punkt betr. Gesetzesentwurf über die Errichtung von 

Arbeiterkammern (20 Seiten) 

 

 

Staatssekretär H a n u s c h verweist auf die den Kabinettsmitgliedern bereits zugekommene 

Regierungsvorlage, betreffend die Errichtung von Arbeiterkammern, und ersucht um die 

Zustimmung des Kabinettsrats zur Einbringung dieses Gesetzentwurfes in der 
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Nationalversammlung, welche, wie bekannt, sowohl diese als auch die Vorlage über die 

Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie längstens am morgigen Tage gemeinsam 

verabschieden wolle. Der Gesetzentwurf sei in zwischenstaatsamtlichen Verhandlungen 

eingehend besprochen und wäre gegen die vorliegende Fassung von keiner Seite ein Einspruch 

erhoben worden. 

Sektionschef Dr. G r i m m stellt unter Hinweis auf die Formulierung des § 4 des Entwurfes 

die Anfrage, ob beabsichtigt werde, auch die staatlichen Aushilfsdiener, die bekanntlich dem 

Krankenversicherungsgesetze unterliegen, unter das in Beratung stehende Gesetz zu 

subsumieren. 

Staatssekretär H a n u s c h erwidert hierauf, dass eine solche Absicht nicht vorliege und er 

keinen Anstand nehme, dies gelegentlich der Ausschussberatungen ausdrücklich festzustellen. 

Über Einladung des Vorsitzenden gibt sodann Sektionsrat Dr. K n i e p bekannt, das 

Staatsamt für Verkehrswesen lege besonderen Wert darauf, dass die Eisenbahnarbeiter von der 

Beteiligung an der Institution der Arbeiterkammer ausgeschlossen werden, und zwar deshalb, 

weil sie eine eigene frei gewählte Vertretung bereits besitzen, welche ihnen weitergehende 

Befugnisse einräume, als durch das vorliegende Gesetz vorgesehen wird, und weil sie weiters 

nach dem Wortlaute der Vorlage künftig gar nicht die Wählbarkeit in die Arbeiterkammern 

hätten. 

Staatssekretär H a n u s c h bemerkt dazu, dass er diesen Hinwendungen eine Berechtigung 

nicht abzusprechen vermöge, dass er jedoch angesichts der besonderen Dringlichkeit der 

Angelegenheit bitte, von Änderungen am vorliegenden Wortlaute abzusehen, da sonst die 

sofortige Einbringung der Vorlage technisch unmöglich würde; er erkläre sich jedoch bereit, 

gelegentlich der Beratungen der Vorlage im Ausschusse dafür einzutreten, dass neben der von 

Sektionschef Dr. G r i m m berührten Frage auch die Anregungen des Staatsamtes für 

Verkehrswesen weiter verfolgt und in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise klar gestellt 

werden. 

Der Vorsitzende bringt sodann den von Staatssekretär H a n u s c h gestellten Antrag zu 

Abstimmung und konstatiert, dass der Kabinettsrat der Einbringung des Gesetzentwurfes im 

vorliegenden Texte die Zustimmung erteile. 
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[KRP 131, 19. Dezember 1919, unbekannter Stenograph] 
 
 
Paul - Hütteldorf-Hacking. 
Cnobloch. 
Reisemöglichkeit auf der ?Südbahn Montag (abend) oder Dienstag früh mit ?Schnellzug oder 
heute abend (mit 16 Liegestätten) nach Westen und am Dienstag abend im Entente[zug] zurück 
- mit 16 Liegestätten. 
 
131. 
 
1. 
Hanusch: [Die Verabschiedung soll erfolgen am] Freitag, längstens Samstag. [Es ist ein] 

gemeinsamer Ausschuß gewählt worden, der die beiden Kammer[gesetze] (Handels- 
und Arbeiter[kammer]) beraten soll. [Der Entwurf ist] interstaatsamtlich beraten 
worden, [es wurde] kein Einspruch erhoben. [Der Entwurf] paßt sich dem 
Handelskammergesetz an. 

Bittet um die Bewilligung der Einbringung der Vorlage heute. 
Grimm: [Zu] § 4: Ist beabsichtigt, auch die Aushilfsdiener zu unterstellen? 
Hanusch: Die Absicht besteht nicht, es käme nur auf die Interpretation an. An die 

Aushilfsdiener aber ist nicht gedacht. 
Grimm: Ebenso der 2. Absatz, welcher auch nur -. Die Beamten der staatlichen Montanwerke 

würden also nicht in dieses Gesetz fallen? 
Hanusch: Nein. 
Resch: § 1 sagt ausdrücklich, daß das Arbeiter sein müssen, die im ... beschäftigt sind. 
Kniep: Unsere Arbeiter sollen ausgenommen sein: 1.) weil sie eine eigene freigewählte 

Vertretung haben, die ihnen weitere Befugnisse einräumt, die Arbeiter würden nicht das 
passive Wahlrecht haben; 2.) weil sie nach dem Wortlaut des Gesetzes gar nicht - das 
Gesetz vorsieht, [daß sie] künftig [nicht] die Wählbarkeit hätten. 

Wenn ich voraussetzen kann, daß diese Arbeiter nicht dazu gehören, so ist es gut. 
Hanusch: [Ich] erkläre mich einverstanden, daß im Ausschuß bei der Beratung des Gesetzes 

die Sache noch klargestellt werden kann, damit kein Zweifel besteht. Ich bin mit jeder 
Änderung im Ausschuß einverstanden. 

Vorsitzender: [Der Kabinettsrat ist] einverstanden, daß dieser Gesetzentwurf eingebracht 
werden kann. 

 
 
2. 
Fink: Morgen 2 Uhr Sitzung. 
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